
Neue VO 3820 Geltende VO 3820 
Lenkzeiten Art. 4 lit. 10. u. 11 iVm Art. 6 (1  4) Lenkzeiten Art. 6 (1) und (2) 
Täglich: 9 Stunden max. 2x pro Woche 10 h 
Wöchentlich: 56 h inklusive der Arbeitszeit (max. 60 h laut RL 
2002/15, sofern 48 h  im 4-monats-Zeitraum beachtet werden) 
Zweiwöchentlich: maximal 90 h 

Täglich: 9 h max. 2x pro Woche 10 h    

Zweiwöchentlich: maximal 90 h 

  

Ruhepausen Art. 4 lit. 4 iVm Art. 7 Ruhepausen Art. 7 (1) und (2) 
Grundsatz: Nach 4 ½ h 45 Minuten, Mindestdauer 15 Min. 

Lenkdauer Mindestdauer der 
geregelten Unter- 

brechung 
0 - 90 Minuten  15 Minuten 

91 - 120 Minuten  20 Minuten 
121 - 150 Minuten  25 Minuten 
151 - 180 Minuten  30 Minuten 
181 - 210 Minuten  35 Minuten 
211 - 240 Minuten  40 Minuten 

241 - 270 Minuten  
(Höchstdauer)  

45 Minuten 

 

Grundsatz: Nach 4 ½ h 45 Minuten  Möglichkeit des splittens in 15-
min Tranchen, unter Beachtung des Grundprinzips.  

  

Tägliche Ruhezeiten Artikel 4 (7) iVm Artikel  8  Tägliche Ruhezeiten Art. 1 (5) ivm Artikel 8  
Regelmäßige Ruhezeit: Innerhalb von 24 Stunden 11 
ununterbrochene Stunden.  
Möglichkeit des Tranchierens von zuerst 3 Stunden, und im zweiten 
Teil von mindestens 9 Stunden.  

Reduzierte Ruhezeit: mindestens 9 aber weniger als 11 Stunden 

 

maximal 3x pro Woche 
- keine Ausgleichszeiten!  

Mehrfahrerbetrieb: innerhalb von 30 h Ruhezeit von 9 h 

Regelmäßige Ruhezeit: Innerhalb von 24 h 11 zusammenhängende 
Stunden,  
Möglichkeit des Tranchierens, wobei ein Teil mind. 8 H beträgt und die 
tägliche Ruhezeit auf insgesamt 12 h erhöht wird.   

Reduzierte Ruhezeit: 9 Stunden maximal 3x pro Woche.  
Ausgleichsruhezeit bis zum Ende der folgenden Woche   

Mehrfahrerbetrieb: innerhalb von 30 Stunden Ruhezeit von 8 h 



Neue VO 3820 Geltende VO 3820 
Wöchentliche Ruhezeiten Art. 4 (8) iVm Art. 8 (6) u (7) Wöchentliche Ruhezeiten Art. 1 (5) iVm Art. 8 (3) 
Regelmäßige wöchentliche Ruhezeit: ununterbrochene Ruhezeit 
von mindestens 45 h 
Reduzierte wöchentliche Ruhezeit: weniger als 45 h mind. 24 h  

Spätester Beginn: am Ende von sechs 24 h-Zeiträumen nach dem 
Ende der vorangegangenen wöchentlichen Ruhezeit. 
In zwei aufeinander folgenden Wochen: entweder 

 

Zwei regelmäßige wöchentliche Ruhezeiten oder 

 

Eine regelmäßige wöchentliche Ruhezeit und eine reduzierte 
wöchentliche Ruhezeit von mind. 24 h.  

Ausgleich vor dem Ende der dritten Woche nach der betreffenden 
Woche.  
Jeder Ausgleich für eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit muss an 
eine andere Ruhezeit von mindestens neun Stunden angehängt 
werden. 
Grenzüberschreitender Personenverkehr: keine Regelung 
vorgesehen. 

Regelmäßige wöchentliche Ruhezeit: Ausdehnung einer täglichen 
Ruhezeit auf 45 h 
Reduzierte wöchentliche Ruhzeit I: 36 h am Standort des Fahrzeugs 
oder am Heimatort des Fahrers 
Reduzierte wöchentliche Ruhezeit II: 24 h an anderen Orten.  
Spätester Beginn: nach 6 Tageslenkzeiten bzw. nach dem Ende des 6. 
Tages, falls die Gesamtdauer der Lenkzeiten nicht die Dauer von 6 
Tageslenkzeiten überschreitet. 
Ausgleich: vor dem Ende der dritten Woche, die auf die betreffende 
Woche folgt.  
Jeder Ausgleich für eine reduzierte wöchentliche Ruhezeit muss an eine 
andere Ruhezeit von mindestens acht Stunden angehängt werden.  
Grenzüberschreitender Personenverkehr: Möglichkeit die 
wöchentliche Ruhezeit erst nach 12 Tagen zu nehmen 

 


